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Thema

Verbraucherschutz in der Psychiatrie
Unabhängige Beschwerdestellen als
Qualitäts- und Kontrollinstrument

■ Gudrun Uebele

In einem dreijährigen Forschungsprojekt
wurde bundesweit untersucht, wie Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung
wirksam vor Missständen in stationären
Einrichtungen oder vor Vernachlässigung
durch ambulante Dienste geschützt wer-
den können. Ein Ergebnis: Unabhängige
Beschwerdestellen mit einer öffentlichen
Rechenschaftspflicht können sowohl für
die Nutzer als auch für die Einrichtungs-
träger hilfreich sein.

Gerade in sozialen Diensten und Ein-
richtungen ist es wichtig, dass die Kon-
trolle über Qualität und Einhaltung von
Rechten von unabhängigen Personen
und Institutionen durchgeführt wird.
Denn oft fehlt es den Nutzern dieser Ein-
richtungen an Alternativen. Meistens
sind die sozialen Dienste und die Ein-
richtungen durch Versorgungsvereinba-
rungen nur für bestimmte Stadtteile oder
für ein bestimmtes Einzugsgebiet zustän-
dig. Oder die Wartelisten sind so lang,
dass die Wartenden nehmen müssen,
was gerade frei ist. Oder mögliche Alter-
nativen sind zu weit weg. Ein Wechsel
zu einer anderen Einrichtung ist oft nur
unter erschwerten Umständen möglich.
In bestimmten Fällen haben die Nutzer
auch gar keine eigene Entscheidungs-
möglichkeit, denn ein Betreuer oder das
Versorgungssystem entscheidet, was das
Beste für sie ist.

In einer Studie der TU München, die in
Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie von 2006
bis 2007 durchgeführt wurde (veröffent-
licht in psych prax, April 2008), befrag-
ten Mitarbeiter des Fachbereichs Psychia-
trie alle Patientenfürsprecher und
 unabhängigen Beschwerdestellen in
Deutschland nach ihren Erfahrungen mit
Beschwerden. Fazit der Untersuchung:
Bei flächendeckender Einrichtung dieser
Beschwerdemöglichkeiten wären jährlich
rund 300.000 Beschwerdefälle aus der
Psychiatrie zu bearbeiten. Wenn man be-
denkt, dass die meisten Beschwerden

gleich vor Ort geregelt werden können
und nur ein geringer Teil von Betroffenen
den Mut aufbringt, sich an Außenstehen-
de zu wenden, erkennt man erst die Trag-
weite dieser Zahl.

Im Bewusstsein der Tatsache, dass im
Bereich Psychiatrie Missstände durch das
besondere Abhängigkeitsverhältnis von
Nutzern und Anbietern leichter möglich
sind, hat der Gesetzgeber bereits Kon -
troll instrumente für Dienste und Einrich-
tungen geschaffen, wie zum Beispiel
Heimaufsicht, Heimbeirat oder Patien-
tenfürsprecher. Meistens sind diese Kon-
trollmöglichkeiten aber nur für stationäre
Einrichtungen gedacht, für ambulante
Angebote gibt es in Deutschland nur in
wenigen Regionen Kontrollen von außen.
Und in der Praxis sind es oft Instrumente
mit fraglichem Wert. Natürlich gibt es
Ausnahmen.

In meiner dreijährigen Arbeit als Leite-
rin des Projektes zur Förderung unabhän-
giger Beschwerdestellen in der Psychia-
trie, die die Deutsche Gesellschaft für So-
ziale Psychiatrie von 2005 bis 2008
durchgeführt hat, habe ich in vielen Städ-
ten und Gemeinden nachgefragt, wie die
gesetzlich geregelten Beschwerdemöglich-
keiten tatsächlich funktionieren. Die meis-
ten Antworten waren negativ. In Bezug
auf die Heimaufsicht wurde oft gesagt,
diese brauche zu lange, bis sie tätig wer-
de. Und was dann tatsächlich geschieht,
entzieht sich oft der Kontrolle der Be-
schwerdeführer. Heimbeiräte scheinen
häufig eine Alibifunktion zu haben. In Er-
mangelung an tatsächlich kritischen und
mutigen Heimbewohnern, die sich für die
Rechte im Heim einsetzen, werden oft
Angehörige oder Betreuer als Vertreter in
den Heimbeirat gewählt, die naturgemäß
andere Interessen haben als die Heimbe-
wohner selbst.

Patientenfürsprecher sind oft entweder
wenig unterstützte, sozial engagierte Lai-
en oder aber ehemalige Mitarbeiter der
Einrichtung, die sich nun mit dieser über
Beschwerden und Mängel auseinander-
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setzen sollen. Von den Beschwerdefüh-
renden wird häufig vorgetragen, sie ver-
muten, dass Patientenfürsprecher entwe-
der sowieso mit der Einrichtungsleitung
»unter einer Decke stecken« oder aber
mangels Fachkenntnissen keine Möglich-
keit haben, sich gegen Mitarbeiter und
Vorgesetzte durchzusetzen. Wenn in Ein-
richtungen ein institutionseigenes Be-
schwerdemanagement eingerichtet ist,
das sich um Beschwerden kümmern soll,
ist es manchmal sogar dem von der Ein-
richtung dafür vorgesehenen Mitarbeiter
nicht bekannt, dass er dafür zuständig ist.
Oder es wird ein Beschwerdebriefkasten
aufgehängt, der kaum genutzt wird. Akti-
ve Unterstützung der Heimbewohner zur
Äußerung von Beschwerden erfolgt nur
selten.

Nochmals: Es gibt Ausnahmen. Ich
habe sehr engagierte Menschen kennen-
gelernt, die sich für die Rechte benachtei-
ligter Menschen eingesetzt haben. Am
wirkungsvollsten in der Qualitätskontrol-
le ist aber meiner Erfahrung nach das
Modell der unabhängigen Beschwerde-
stellen in der Psychiatrie. Hier kümmern
sich Betroffene, Angehörige, Profis und
Bürgerhelfer auf ehrenamtlicher Basis ge-
meinsam darum, dass Beschwerden abge-
holfen werden. Die Beschwerden werden
immer im Gremium gemeinsam disku-
tiert, um möglichst alle betroffenen Sicht-
weisen zu berücksichtigen. Durch diese –
sogenannte trialogische – Besetzung der
Beschwerdestelle werden Psychiatrie-Er-
fahrene und auch Angehörige stärker
dazu ermutigt, sich dorthin zu wenden
und um Unterstützung nachzusuchen.
Denn sie billigen den Mitgliedern der ei-
genen Betroffenengruppe mehr Verständ-
nis für ihre Situation zu. Zum Beispiel
kann eine Angehörige, die sich darüber
beschwert, dass der behandelnde Arzt sie
beim stationären Aufenthalt des Kindes
vollständig ignoriert, sicher sein, dass der
Angehörigenvertreter der Beschwerdestel-
le den Wunsch, miteinbezogen zu wer-
den, besser versteht als zum Beispiel ein
Profi und sich hier eher für eine einver-
nehmliche Lösung einsetzen. Und ein
Vertreter der Psychiatrie-Erfahrenen wird
eher erklären können, dass eine Be-
schwerde nicht aufgrund psychischer Be-
einträchtigung per se grundlos ist, son-
dern dass man auch in einer Psychose
durchaus Unrecht und Herabwürdigung
von Psychoseinhalten unterscheiden
kann.

Unabhängige Beschwerdestellen kom-
men oft durch die Initiative von Selbsthil-
fegruppen zustande. Denn die Selbsthilfe-
gruppen sind häufig die ersten Anlaufstel-
len für Beschwerden – und darin oft
überfordert. Im Jahre 1994 entstand die
erste unabhängige Beschwerdestelle für
Psychiatrie in Stuttgart auf Initiative einer
Psychiatrie-Erfahrenen, einer Psychologin
und einer Bürgerhelferin. Sie ist Vorbild
für die meisten mittlerweile in Deutsch-
land existierenden Beschwerdestellen.
Zunehmend wird die Gründung einer un-
abhängigen Beschwerdestelle auch von

Verantwortlichen für die Psychiatriepla-
nung initiiert, weil ihre Bedeutung dort
immer ernster genommen wird. Denn un-
abhängige Beschwerdestellen sind auf-
grund ihrer Zusammensetzung und ihrer
Unabhängigkeit von Diensten und Ein-
richtungen tatsächlich auch neutral.

Die Wirksamkeit unabhängiger Be-
schwerdestellen gerade als Kontrollgre-
mium im sozialen Bereich wird durch
zwei Faktoren bedingt: Sie sind in der Re-
gel legitimiert durch die Psychiatriekoor-
dination vor Ort und sie haben die
Pflicht, mindestens einmal im Jahr über
ihre Arbeit öffentlich zu berichten. So
wird eine dort vorgetragene Beschwerde
und ihre Bearbeitung zu einer öffent-
lichen Angelegenheit. Um ein nachteiliges
Bild in der Öffentlichkeit zu vermeiden,
zeigen sich die allermeisten Einrichtungen
sehr kooperativ, wenn Mitglieder einer
Beschwerdestelle zur Klärung einer Be-
schwerde vorsprechen (vgl. nebenstehen-
de Muster Kooperationsvereinbarung).

Unabhängige Beschwerdestellen haben
keine rechtlichen Sanktionsmöglichkei-
ten. Beschwerden werden meistens auf
dem Wege des Einvernehmens geregelt.
Aber durch das gesammelte Erfahrungs-
wissen im Gremium wird eine Lösungs-
möglichkeit, die beide Seiten zufrieden-
stellt, eher gefunden, als wenn sich der

oder die Betroffene alleine damit befasst.
Im Projekt zur Förderung unabhängiger
Beschwerdestellen wurden bei zwei
Workshops Standards erarbeitet, nach
denen sich die Arbeit richten sollte (vgl.
Kasten Seite 110).

Die Zahl unabhängiger Beschwerde-
stellen wächst stetig an; eine aktuelle Liste
steht im Internet zur Verfügung
(http://www.beschwerde-psychiatrie.de).
Auf dieser Website ist auch die Broschü-
re, die im Rahmen des Projekts zur För-
derung unabhängiger Beschwerdestellen
erstellt wurde, als PDF-Datei eingestellt.

Diese kann auch in Papierform gegen ei-
nen geringen Unkostenbeitrag bestellt
werden und zwar bei der Geschäftsstelle
der Deutschen Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie e. V. (Zeltingerstraße 9,
50969 Köln, Telefon 0221 511002, Fax
0221 529903, E-Mail dgsp@netcolog-
ne.de). In gut verständlicher Darstellung
werden hier sowohl Aufgabenfelder, Auf-
bau und Arbeitsweise sowie nützliche
Adressen vorgestellt.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrischer Verbünde (BAG
GPV) empfiehlt ihren Mitgliedern die
Einrichtung und Nutzung unabhängiger
Beschwerdestellen als gemeinsames Be-
schwerdemanagement. Im neuen Qua-
litätsmanagement-Leitfaden für Psychia-
trie (PPQ, 4. Ausgabe, 2009), der von Ca-
ritas und Diakonie gemeinsam erstellt
wurde, wird ebenfalls die trialogische, un-
abhängige Beschwerdestelle als anzustre-
bendes Beschwerdemanagement für Ein-
richtungen angeführt. Die Unabhängige
Patientenberatung Deutschland (UPD)
hat den Wunsch geäußert, regional mit
den unabhängigen Beschwerdestellen für
Psychiatrie zusammenzuarbeiten, da An-
fragen aus diesem Bereich ihre Beratungs-
kapazität in der Regel übersteigen.

Um die weitgehend ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder unabhängiger Beschwerde-

»Es kam vor, dass ein für das
institutionseigenes
Beschwerdemanagement benannter
Mitarbeiter selbst nicht wusste, dass
er dafür zuständig ist«
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stellen für ihre Aufgabe zu stärken, bietet
die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psy-
chiatrie seit Juni 2008 eine Fortbildung
zum Beschwerdemanagement an. Durch
die finanzielle Unterstützung der Heide-
hof-Stiftung Stuttgart kann diese Fortbil-
dung kostengünstig angeboten werden, so
dass sie insbesondere von Mitgliedern mit
Psychiatrie-Erfahrung und mit Angehöri-
gen-Hintergrund gerne wahrgenommen
wird. In sechs Modulen werden zahlreiche
Themen behandelt: Aufbau und Selbstver-
ständnis unabhängiger Beschwerdestellen,
Öffentlichkeitsarbeit, Gesprächs- und
Verhandlungsführung, Krankheitsbilder
und Behandlungsmöglichkeiten, Recht
und psychiatrische Versorgungsstruktu-

ren von trialogisch besetzten Referenten-
teams. Der erste Kurs läuft noch bis Sep-
tember 2009. Fortbildungen können auch
als Inhouse-Veranstaltungen über die
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychia-
trie gebucht werden.

Trialogisch besetzte Beschwerdestellen
können nach diesem Vorbild auch in ein-
zelnen Einrichtungen tätig sein. Wichtig
ist hierbei vor allem, dass die Zusammen-
setzung nicht von der Einrichtungsleitung
diktiert wird, sondern durch wirkungsvol-
le Ermutigung Vorschläge aus dem Kreis
der Beteiligtengruppen angeregt werden.
Ermutigung kann zum Beispiel durch
Fortbildungen zum Umgang mit Be-
schwerden geschehen, die die Einrichtung

für Nutzer, Angehörige und Mitarbeiter
gemeinsam anbietet. Eine einrichtungsin-
terne trialogische Beschwerdestelle sollte
aber nicht als Ersatz für eine einrichtungs-
unabhängige Beschwerdestelle angesehen
werden. Vielmehr ergänzen sich beide, da
Nutzer mitunter die Beschwerde in der
Einrichtung insbesondere über Mitarbei-
ter fürchten, da sie unmittelbare negative
Konsequenzen erwarten.

Ein Zusammenspiel aller Beschwerde-
möglichkeiten kann die eingangs be-
schriebene Abhängigkeit von Menschen
mit einer psychischen Erkrankung mil-
dern und durch eine wirksame Kontrolle
Missbrauch und Missstände verhindern
helfen. ◆

Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie führte von
2005 bis 2008 ein Projekt zur Förderung unabhängiger Be-
schwerdestellen in der Psychiatrie durch. In zwei Workshops
wurden dabei Standards erarbeitet, nach denen sich die Zu-
sammensetzung und Arbeit unabhängiger Beschwerdestellen
richten sollten:
1. Unabhängige Beschwerdestellen sollten trialogisch und

multiprofessionell besetzt sein. Trialogisch bedeutet dabei,
dass die Mitglieder sich aus Psychiatrie-Erfahrenen, Ange-
hörigen, professionell in der Psychiatrie Tätigen und Bür-
gerhelfen zusammensetzen. Es sollten mindestens vier Per-
sonen sein, um die Arbeitsbelastung zu verteilen. Optimal
wäre es, wenn von jeder Beteiligten-Gruppe zwei Vertre-
ter Mitglied der Beschwerdestelle wären, um Vertretungen
zu gewährleisten.

2. Die Leitung der Gruppe sollte möglichst nicht von Profis
übernommen werden.

3. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt – alle Meinungen
werden respektiert. Der Austausch erfolgt auf gleicher Au-
genhöhe aufgrund eigener Erfahrungen.

4. Die Bearbeitung einer Beschwerde geschieht grundsätzlich
parteilich für den Beschwerdeführer. Das bedeutet, dass
grundsätzlich nach der besten Lösung für den Beschwer-
deführer gesucht wird.

5. Beschwerden werden nur mit Zustimmung des Beschwer-
deführers und mit ihm gemeinsam (bzw. einer von ihm be-
nannten Vertrauensperson) gelöst.

6. Die Beschwerdeaufnahme erfolgt immer schriftlich inklu-
sive Verlauf und Ergebnis.

7. Die Beschwerdebearbeitung erfolgt aufgrund der finan-
ziellen und zeitlichen Grenzen, die die Ehrenamtlichkeit
vorgibt, nur im Rahmen der eigenen Region, des eigenen
Einzugsgebiets.

8. Grundkenntnisse des Sozialrechts und der Psychiatriege-
setze sollten bei den Mitgliedern vorhanden sein.

9. Regelmäßige Sprechstunden werden an einem neutralen
Ort möglichst einmal in der Woche abgehalten.

10.Es findet möglichst einmal im Monat ein regelmäßiges
Treffen aller Mitglieder der Beschwerdestelle zur Abspra-
che hinsichtlich des Umgangs mit eingegangenen Be-
schwerden statt.

11.Es werden Kooperationsverträge mit den Leistungserbrin-
gern am Ort abgeschlossen.

12.Die Mitarbeiter der Beschwerdestelle geben eine schriftli-
che Schweigepflicht-Erklärung (gegenüber der Psychiatrie-
Aufsicht führenden Stelle (Gesundheitsamt o.ä.) oder
untereinander) ab.

13.Die Beschwerdestelle ist dem Gemeindepsychiatrischen
Verbund, dem Sozialausschuss der Kommune etc. gegen-
über berichtspflichtig.

14.Auf die Beschwerdestelle wird über Plakate/Aushänge in
allen Einrichtungen und Praxen, Ankündigung der
Sprechstunden in der Lokalpresse aufmerksam gemacht.

Ein Ergebnis des Projekts ist auch ein Ratgeber mit weiteren
Hinweisen zur Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen,
der bei der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V.
(Zeltingerstraße 9, 50969 Köln, Telefon 0221 511002, Fax
0221 529903, E-Mail dgsp@netcologne.de) als Broschüre be-
stellt oder aus dem Internet (http://www.beschwerde-psychia-
trie.de/download/Ratgeber.pdf) heruntergeladen werden
kann. Gudrun Uebele

14 Standards für unabhängige Beschwerdestellen
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